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Fachspezifische Bestimmungen
für den Master-Teilstudiengang Bildende

Kunst der Lehramtsstudiengänge
der Universität Hamburg

Vom 28. Oktober 2010

Das Präsidium der Universität Hamburg hat am 14. Fe-
bruar 2011 die von der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften am 16. Juni 2010, von der Fakultät für Erzie-
hungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissen-
schaft am 16. Dezember 2009/24. März 2010, von der Fakul-
tät für Geisteswissenschaften am 14. Juli 2010 und von der
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissen-
schaften am 8. September 2010 auf Grund von § 91 Absatz 2
Nummer 1 des Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG)
vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171) in der Fassung vom 
6. Juli 2010 (HmbGVBl. S. 473) beschlossene Prüfungsord-
nung aller Lehramtsstudiengänge an der Universität Ham-
burg mit dem Abschluss „Master of Education“ (M. Ed.)
gemäß § 108 Absatz 1 HmbHG genehmigt.

Das Präsidium der Hochschule für bildende Künste
Hamburg hat am 28. Oktober 2010 die vom Hochschulsenat
am 28. Oktober 2010 auf Grund von § 85 Absatz 1 Nummer 1
des Hamburgischen Hochschulgesetzes (HmbHG) vom
18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171) in der Fassung vom 6. Juli
2010 (HmbGVBl. S. 473) beschlossenen Fachspezifischen
Bestimmungen für den Master-Teilstudiengang Bildende
Kunst der Lehramtsstudiengänge gemäß § 108 Absatz 1
HmbHG vom 6. Juli 2010 (HmbGVBl. S. 473) genehmigt.
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Präambel

Diese Fachspezifischen Bestimmungen ergänzen die
Regelungen der Prüfungsordnung für den Abschluss „Mas-
ter of Education“ der Lehramtsstudiengänge, die von der
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften am 16. Juni
2010, von der Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psycho-
logie und Bewegungswissenschaft am 16. Dezember 2009/
24. März 2010, von der Fakultät für Geisteswissenschaften
am 14. Juli 2010 und von der Fakultät für Mathematik,
Informatik und Naturwissenschaften am 8. September 2010
beschlossen worden sind und beschreiben die Module für
das Fach Bildende Kunst. 

I.

Ergänzende Bestimmungen

Zu § 1

Studienziel, Prüfungszweck, Akademischer Grad,
Durchführung des Studiengangs

Zu § 1 Absatz 3:

Das Studienziel des Teilstudiengangs Bildende Kunst
besteht darin, dass die Studierenden in die Lage versetzt
werden, künstlerische Problem- und Fragestellungen prä-
zise zu formulieren, sie durchzuarbeiten und zu überzeu-
genden Arbeitsergebnissen zu verdichten. Ein breites Lehr-
angebot gewährleistet dabei eine eingehende Betreuung, ein
offener Horizont von Forschung und Lehre die Vertiefung
und Differenzierung eigenständiger und experimenteller
Arbeitsformen. Die Studierenden können künstlerische
Techniken, Verfahren und Methoden souverän und ihrem
Vorhaben gemäß einsetzen. Zudem verfügen sie über kunst-
geschichtliche und wissenschaftliche Begriffe, die sie dazu
befähigen, ihre Arbeit zu verorten und inhaltlich zuzuspit-
zen. Die Nähe von künstlerischen und wissenschaftlichen
Fragen, die von der Hochschule hergestellt wird, ermög-
licht zudem grenzüberschreitende Arbeitsvorhaben. In die-
sen wirken unterschiedliche Disziplinen aufeinander ein,
können konventionelle Ansätze unterbrochen und neue
Fragen eröffnet werden. 

Zu § 1 Absatz 6: 

Die Durchführung des Teilstudiengangs erfolgt durch
die Hochschule für bildende Künste Hamburg. 

Zu § 4 

Studien- und Prüfungsaufbau,
Module und Leistungspunkte (LP)

Zu § 4 Absatz 1:

Im Teilstudiengang Kunst sind Pflicht- und Wahl-
pflichtmodule vertreten. Die Module sind im Einzelnen:

Bereich künstlerische Entwicklungsvorhaben: 

Folgende Wahlpflichtmodule: 

– Bühnenraum 

– Bildhauerei 

– Malerei/Zeichnen 

– Medien 

– Design 

– Film 

– Typografie/Grafik 

– Fotografie 

Pflichtmodul: künstlerische Entwicklungsvorhaben im Be-
rufsbezug Lehramt 

Zu § 5 

Lehrveranstaltungen

Zu § 5 Absatz 1: 
Weitere Lehrveranstaltungsarten sind: 

Einzelkorrekturen: Sie begleiten vor allem die Realisie-
rung von Projekten; ergebnisorientiert integrieren sie fach-
bezogene wie fachübergreifende Kenntnisse, praktische
Fertigkeiten und theoretisches Wissen im Gespräch zwi-
schen Lehrenden und Studierenden. 

Gruppenkorrekturen: In dieser Veranstaltung stellen die
Studierenden ihre künstlerischen Arbeiten in der Gruppe
zur Diskussion und entwickeln so Methoden der Präsenta-
tion, der fachlichen Auseinandersetzung und Vermittlung.

Zu § 5 Absatz 2: 
Die Lehrveranstaltungen werden in der Regel in deut-

scher oder englischer Sprache abgehalten. 

Zu § 5 Absatz 3: 

Für die Lehrveranstaltungen besteht eine Anwesen-
heitspflicht. 

Zu § 13 
Studienleistungen und Modulprüfungen

Zu § 13 Absatz 4: 
Weitere Prüfungsarten sind: 

a) Abschlusseinzelkorrektur
In der abschließenden Einzelkorrektur erhalten die Stu-
dierenden eine Einschätzung ihres Leistungsstandes
und Empfehlungen für das weitere Studium. Eine Ein-
zelkorrektur ist pro Semester zu attestieren. Dadurch
soll erreicht werden, dass sich die Studierenden einer

Semester 
Pflicht- bzw. 

Wahlpflichtmodule 
LP 

LAGym 
LP 

LAPS 
LP 

LAS 

1 Wahlpflichtmodul aus  
dem Bereich künstlerische 
Entwicklungsvorhaben 

3 3 3 
1

Pflichtmodul künstlerische 
Entwicklungsvorhaben im 
Berufsbezug Lehramt 

2 2 2 

1 Wahlpflichtmodul aus  
dem Bereich künstlerische 
Entwicklungsvorhaben 

- - 5 

Pflichtmodul künstlerische 
Entwicklungsvorhaben im 
Berufsbezug Lehramt 

- - 2 

2

Abschlusspräsentation  
(Präsentation der künstlerischen 
Arbeit mit Kolloquium)  

- - 3 

1 Wahlpflichtmodul aus dem 
Bereich künstlerische 
Entwicklungsvorhaben 

5 8 - 

Pflichtmodul künstlerische 
Entwicklungsvorhaben im 
Berufsbezug Lehramt 

2 2 - 

3

Abschlusspräsentation 
(Präsentation der künstlerischen 
Arbeit mit Kolloquium)  

3 - - 

1 Wahlpflichtmodul aus dem 
Bereich künstlerische 
Entwicklungsvorhaben 

- 2 - 
4

Abschlusspräsentation 
(Präsentation der künstlerischen 
Arbeit mit Kolloquium)  

- 3 - 
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regelmäßigen Auseinandersetzung mit ihrer Arbeit stel-
len. Die Einzelkorrektur erfolgt durch die jeweilige
Betreuerin bzw. den jeweiligen Betreuer der bzw. des
Studierenden. Bei der Einzelkorrektur handelt es sich
nicht um eine mündliche Prüfung. 

b) Präsentation der künstlerischen Arbeiten 
Bei der Präsentation der künstlerischen Arbeiten sollen
die Studierenden aufzeigen, dass sie Probleme der Kunst
erkennen, diese kritisch reflektieren und entsprechende
Lösungen finden können. 

Zu § 15
Bewertung der Prüfungsleistungen

Zu § 15 Absatz 3:

(1) Im Teilstudiengang Bildende Kunst gibt es keine
benoteten studienbegleitenden Prüfungen. Die jeweiligen
Prüfungen der einzelnen Module werden jedoch mit
„bestanden“ bzw. „nicht bestanden“ bewertet. Die Fachnote
des Teilstudiengangs Bildende Kunst besteht aus der Note
der Abschlusspräsentation, die sich aus der Präsentation der
künstlerischen Arbeit mit Kolloquium zusammensetzt. 

(2) Bei der Abschlusspräsentation werden die während
des Masterstudiums erstellten künstlerischen Arbeiten von
der Kandidatin bzw. dem Kandidaten vorgestellt. In ihr sol-
len das Gestaltungsvermögen, das künstlerische Reflexions-
vermögen und die künstlerisch-manuellen Fertigkeiten
nachgewiesen werden. Die Präsentation findet in der Regel
in der letzten Woche der Vorlesungszeit statt. 

Die Präsentation wird von einer Prüfungskommission
bewertet: Die Prüfungskommission besteht aus: 

1. bis zu zwei Professorinnen oder Professoren, von denen
eine/einer einen künstlerischen Studienschwerpunkt
vertreten muss sowie

2. einer/einem Lehrenden aus dem Bereich der Lehramts-
ausbildung, die/der zugleich den Vorsitz der Prüfungs-
kommission hat.

(3) Die Prüfungskommission entscheidet mit der Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder über die Bewertung der
Präsentation. Die Prüfungskommission ist beschlussfähig,
wenn alle Mitglieder der Prüfungskommission gemäß Ab-
satz 2 anwesend sind. 

(4) Gleichzeitig mit der Präsentation findet ein Kollo-
quium statt. Das Kolloquium hat die Reflexion der Kandi-
datin bzw. des Kandidaten über ihre bzw. seine künstleri-
sche Arbeit zum Gegenstand (Zeit maximal 60 Minuten,
Erläuterung der künstlerischen Arbeit). Zusätzlich werden
zwei weitere kunstwissenschaftliche Themen behandelt, die
die Studierenden bei Anmeldung zur Abschlussprüfung im
Teilstudiengang Kunst benennen müssen. Das Kolloquium
wird von der Prüfungskommission gemäß Absatz 2 bewer-
tet. Absatz 3 gilt entsprechend. 

(5) Aus der Note der Präsentation und der Note des Kol-
loquiums wird das arithmetische Mittel gebildet.

II.

Modulbeschreibungen

Ausführlichere Beschreibungen der Inhalte und Qualifi-
kationsziele der einzelnen Module sind der Darstellung in
einem Modulhandbuch vorbehalten.

Zu § 23

Inkrafttreten

Diese Fachspezifischen Bestimmungen treten am Tage
nach der Genehmigung durch das Präsidium der Hoch-
schule für bildende Künste Hamburg in Kraft. Sie gelten
erstmals für Studierende, die ihr Studium zum Winter-
semester 2010/2011 aufgenommen haben. 

Hamburg, den 28. Oktober 2010

Hochschule für bildende Künste Hamburg
Amtl. Anz. S. 1111

 




